
durch die Räte der Kreise (§§ 59 Abs. 1, 65 Abs. 1 
SVWG).

Soll die Aufsicht der Staatsanwaltschaft über die Wie
dereingliederung gesellschaftlich wirksam sein, so müs
sen alle Quellen erschlossen und genutzt werden, aus 
denen sich Hinweise auf Gesetzesverletzungen ergeben. 
Das sind insbesondere:

— Ermittlungsverfahren gegen mit Freiheitsentzug 
vorbestrafte Bürger;

— die Ergebnisse aus der Durchführung von Arbeits
planaufgaben der Staatsanwaltschaft zur Kriminali
tätsentwicklung, insbesondere zu den Ursachen und 
begünstigenden Bedingungen der wiederholten Straf
fälligkeit und zur Verwirklichung der Aufgaben bei 
der Wiedereingliederung Strafentlassener;

— die zielgerichtete und operative staatsanwaltschaft- 
liche Kontrolle über die Einhaltung der Gesetzlich
keit im Bereich der Wiedereingliederung;

— Eingaben, Beschwerden und Hinweise der Leitungen 
der Betriebe und Einrichtungen, der Kollektive der 
Werktätigen und der Bürger;

— das Zusammenwirken mit den Volksvertretungen 
und den örtlichen Räten im Territorium des Kreises, 
vor allem auch mit den Abteilungen für Innere An
gelegenheiten ;

— die Zusammenarbeit mit den Leitungen der gesell
schaftlichen Organisationen in den verschiedenen 
Formen;

— die Tagespresse des Kreises, Betriebszeitungen und 
sonstige Hinweise im Rahmen der Öffentlichkeits
arbeit der Staatsanwälte.

Zur Erfüllung der Aufsichtsfunktion der Staatsanwalt
schaft auf dem Gebiet der Wiedereingliederung gehört 
es — wie in der Gesetzlichkeitsaufsicht generell —, auf 
jede festgestellte Gesetzesverletzung differenziert mit 
Maßnahmen gemäß §§ 38 ff. StAG zu reagieren, die Er
füllung von Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ge
setzlichkeit zu kontrollieren sowie zu sichern, daß die 
für derartige Gesetzesverletzungen Schuldigen zur Ver
antwortung gezogen werden.

In der Regel ist es notwendig, Proteste und andere Maß
nahmen der Gesetzlichkeitsaufsicht vor den Leitungen 
und Kollektiven der Werktätigen im Zuständigkeits
bereich des Adressaten zu erläutern und bei schwerwie
genden Verletzungen gesetzlicher Bestimmungen über 
die Wiedereingliederung die zuständigen übergeordne
ten Leitungen zu informieren.
Unsere Erfahrungen zeigen, daß es zweckmäßig ist, 
operative Kontrollen hinsichtlich der Maßnahmen zur 
Beseitigung von Gesetzesverletzungen in all den Fällen 
durchzuführen, in denen bereits wiederholt Verletzun
gen der Gesetzlichkeit gerügt wurden oder ihr Umfang 
eine Nachkontrolle als dringend geboten erscheinen 
läßt.
Die Staatsanwälte der Kreise sollten ihre Erkenntnisse 
und Erfahrungen aus der Aufsicht über die Wieder
eingliederung regelmäßig den Räten der Kreise vermit
teln, damit diese sie in ihrer Leitungstätigkeit berück
sichtigen können.
Die Aufsicht über die Wiedereingliederung ist schließ
lich dann gesellschaftlich wirksam, wenn den für die 
Vorbereitung und Durchführung der Wiedereingliede
rung Verantwortlichen Hilfe und Unterstützung ge
geben wird, ohne daß der Staatsanwalt die Aufgaben 
dieser Organe übernimmt. Dabei geht es vor allem 
darum, diesen Organen konkrete Hinweise für die Lö
sung ihrer Aufgaben zu geben und ihre Verantwortung 
zu stärken.

Aus dem Alltag
des Rechtsstaats der Monopole

Unternehmer-Justiz

Aus Veröffentlichungen der Forschungsgruppe Kriminologie 
des Freiburger Max-Planck-Instituts geht hervor, daß im 
BRD-Land Baden-Württemberg jährlich annähernd 20 000 
„Verstöße gegen die betriebliche Ordnung" im Wege einer 
sog. Betriebsjustiz „bereinigt" werden. Es handelt sich dabei 
— wie aer „ouadeutschen Zeitung" vom 22. November 1974 
zu entnehmen ist -*• um Verfahren, die vorwiegend „bei Stö
rungen qrheitsrerhtlirhpr Übereinkünfte. Diebstählen, Belei
digungen und Körperverletzungen" angewandt werden Die 
'Sanktionen reichen von der Verwarnung und dem Verweis 
bis zur Verhängung von Geldbußen und bis zur fristlosen 
Entlassung.

Das Justizministerium dieses Landes räumte ein, daß es für 
diese „Betriebsjustiz'' weder bindende Vprfnhrpncrognlnn- . 
gen .rm^h_hinreichende „Rechtsschutzgarantien" gibt. Man 
müsse sich zudem fragen, „ob der beschuldigte Arbeitneh- 
mer immer voll über die Verteidigungsmöglichkeiten und 
Rechtsmittel Bescheid wisse". Gleichwohl bestünden „amt- 
licherseits keine rechtspolitischen Bedenken" gegen solcher
art Justiz. Es bestehe deshalb auch durchweg weder eine 
Anzeigepflicht noch unterliege diese Praxis einer staatlichen 
Aufsicht. Sie sei vielmehr als „Ausfluß des betrieblichen 
Selbstverwaltungsrechts'' zu werten. Dies schließe nicht aus, 
daß die Behandlung derartiger Fälle in erster Linie am be
trieblichen Nutzen orientiert.sei.

Aus naheliegenden Gründen haben die Stuttgarter Rechts
wahrer darauf verzichtet, „betriebliches Selbstverwaltungs
recht" und „betrieblichen Nutzen" zu definieren. Sie hätten 
sonst den Pferdefuß der ganzen Sache offenbaren müssen: 
Was rechtens in den auf Privateigentum an den Produktions
mitteln beruhenden Betrieben ist, richtet sich seit eh und 
je — in Baden-Württemberg wie anderswo auch — aus
schließlich nach den Gesetzen des Kapitalverwertungspro
zesses.

Das bekam beispielsweise - ein Fall von Tausenden aus 
dem Tagesgeschehen in der Welt des Kapitals — der Ge
werkschaftsfunktionär Erich Jäger vom Paderborner Werk 
des Benteler-Konzerns zu spüren. Unter dem Vorwand, er 
habe Lohnbetrug begangen, als er sich während einer 
Nachtschicht um 13,20 DM verrechnete, setzte ihn die Direk
tion — wie die Düsseldorfer „Unsere Zeit" am 25. Novem
ber 1974 berichtete — kurzerhand mit einer fristlosen Kün
digung auf die Straße.

Der eigentliche Grund kam vor der Benteler-Betriebsjustiz 
nicht zur Sprache. Jäger, mit dreiundzwanzig Jahren der 
jüngste Betriebsrat dieses Werkes, war den Bossen in der 
Chef-Etage lästig. Er hatte großen Anteil daran, daß sich 
innerhalb kurzer Zeit Hunderte von Arbeitern gewerkschaft
lich zu organisieren begannen und einen Vertrauensleute
körper bildeten. Das hohe Ansehen bei seinen Kollegen 
stützte sich auch darauf, daß er das Gewerbeaufsichtsamt 
über Unfallgefahren auf dem Werksgelände ins Bild setzte, 
nachdem er bei der Betriebsleitung auf taube Ohren ge
stoßen war. Erich Jäger stand auch deshalb schon seit län
gerem auf der schwarzen Liste, weil er sich in mehreren Aus
schüssen des Betriebsrates stets entschieden für die Belange 
seiner Arbeitskollegen eingesetzt hatte.

Dafür erhielt der Vertrauensmann der Arbeiter jetzt die 
Quittung. Als er die Hilfe der Arbeitsgerichte in Anspruch 
nehmen wollte, fand er bestätigt, was von der Gerechtig
keit der Betriebsjustiz zu halten ist: Ein weites Feld für 
schrankenlose Unternehmerwillkür, gegen die im Rechtsstaat 
der Monopole — siehe oben - „amtlicherseits keine rechts
politischen Bedenken" bestehen.

Ha. Lei.
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